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Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe 
und Mitglieder der Domkapitel sowie über die Zuschüsse 

zum Personalaufwand des Landeskirchenrats 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das Gesetz über die Bezüge der ErzbIschöfe, Bi
schöfe und Mitglieder der Domkapitel SOWIe über die 
Zuschüsse zum Personalaufwand des Landeskuchen
rats (BayRS 2220-3-UK), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 8. Dezember 2009 (GVBl S. 608), wud WIe 
folgt geändert: 

1. DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Gesetz zur Ausführung konkordats- und 
staatskirchenvertraglicher Verpflichtungen Bay
erns (AGKStV) 11 • 

2. Art. 1 bIS 4a werden durch folgende neue Art. 1 
und 2 und folgenden Art. 2a ersetzt: 

"Art. 1 

Pauschale Zahlungen für Personalkosten der 
RömIsch -Katholischen Kirche 

(1) Zur Erfüllung der SIch aus Art. 10 § 1 Satz 2 
Buchst. abIs d des Konkordats zWIschen Semer 
Heiligkeit Papst Pius XI. und dem Staate Bayern 
(Anlage 1 des Gesetzes zu dem Konkordate mit 
dem Heiligen Stuhle und den Verträgen mit den 
Evangelischen Kirchen, BayRS 2220-1-UK) erge
benden Verpflichtungen leIstet der. Staat an eme 
von der Frelsmger Bischofskonferenz zu benen
nende kuchliche Stelle monatlich pauschalierte 
Zahlungen nach den folgenden Bestimmungen: 

1. a) für den ErzbIschof von München und Frel
smg m Höhe des Grundgehalts der Besol
dungsgruppe B 10 der Anlage 3 des Bay
enschen Besoldungsgesetzes (BayBesG) 
SOWIe eme monatliche DIenstaufwands
entschädigung m Höhe von 130 € und 

b) für den ErzbIschof von Bamberg m Höhe 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
B 9 der Anlage 3 BayBesG SOWIe eme mo
natliche DIenstaufwandsentschädigung m 
Höhe von 110 €, 

2. für die Bischöfe von Augsburg, Eichstätt, 
Passau, Regensburg und Würzburg Jeweils 
m Höhe des Grundgehalts der Besoldungs
gruppe B 6 der Anlage 3 BayBesG SOWIe eme 
monatliche DIenstaufwandsentschädigung m 
Höhe von Je 90 €, 

3. für die 14 Dlgnitäre Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 3 der 
Anlage 3 BayBesG, 

4. a) für 43 Kanoniker Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 16 Stufe 11 der Anlage 3 BayBesG und 

b) für 17 Kanoniker Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 15 Stufe 9 der Anlage 3 BayBesG, 

5. a) für 23 Domvikare Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 14 Stufe 9 der Anlage 3 BayBesG und 

b) für 19 Domvikare Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 13 Stufe 4 der Anlage 3 BayBesG, 

6. für acht WeihbIschöfe Jeweils m Höhe von 
16 v.H. des Grundgehalts der Besoldungs
gruppe B 3 der Anlage 3 BayBesG, 

7 für sIeben Generalvikare Jeweils m Höhe von 
6 v.H. des Grundgehalts der Besoldungsgrup
pe B 2 der Anlage 3 BayBesG, 

8. für emen hauptamtlichen bIschöflichen Se
kretär m Höhe des Grundgehalts der Be
soldungsgruppe A 13 Stufe 4 der Anlage 3 
BayBesG und 

9. für sechs nebenamtliche bIschöfliche Sekretä
re Jeweils m Höhe von 4 v.H. des Grundge
halts der Besoldungsgruppe A 14 Stufe 11 der 
Anlage 3 BayBesG. 

(2) 1 DIe Pauschalbeträge nach Abs. 1 Nrn. 1 
bIS 5 sowie Nr. 8 mit Ausnahme der DIenstauf
wandsentschädigungen erhöhen sIch für den Mo
nat Dezember entsprechend dem durch Art. 83 
Abs. 2 BayBesG bestImmten Vomhundertsatz. 
2Anpassungen 1m Sinn des Art. 16 BayBesG smd 
bel den Pauschalzahlungen nach Abs. 1 entspre-
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chend zu berücksIchtigen; dies gilt auch für Ein
malzahlungen. 

(3) lZU den laufenden und künftigen Versor
gungsaufwendungen der ErzbIschöfe, Bischö
fe, Dlgnitäre und Kanoniker leIstet der FreIstaat 
Bayern eInen monatlichen pauschalen Zuschuss 
In Höhe von 30 v.H. der Zahlungen nach Abs. 1 
Nrn. 1 bIS 4 und Abs. 2. 2Dabel SInd die DIenstauf
wandsentschädigungen nach Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
SOWIe die nach Abs. 2 Satz 1 erfolgenden Zahlun
gen für die Domvikare und den hauptamtlichen 
Sekretär mcht zu berücksIchtigen. 

(4) DIe Zahlungen werden am Anfang eInes 
Kalendermonats geleIstet. 

Art. 2 

Pauschale Zahlungen für Personalkosten der 
Evangelisch-Luthenschen Kirche In Bayern 

(1) 11m Vollzug des Art. 21 des Vertrags ZWI
schen dem Bayenschen Staate und der Evange
lisch-Luthenschen Kirche In Bayern rechts des 
RheInS (Anlage 2 des Gesetzes zu dem Konkorda
te mit dem Heiligen Stuhle und den Verträgen mit 
den Evangelischen Kirchen) werden die monat
lich vom Staat zu leIstenden Zuschüsse WIe folgt 
festgesetzt: 

1. für den Landes bIschof In Höhe des Grund
gehalts der Besoldungsgruppe BiO der 
Anlage 3 BayBesG SOWIe eIne DIenstauf
wandsentschädigung In Höhe des für den 
ErzbIschof von München und FreISIng eInge
stellten Betrags, 

2. für den Stellvertreter des LandesbIschofs In 
Höhe des Grundgehalts der Besoldungsgrup
pe B 9 der Anlage 3 BayBesG, 

3. a) für fünf OberklIchenräte In Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 3 
der Anlage 3 BayBesG, 

b) für sechs weitere OberkIrchenräte In Höhe 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 15 Stufe 11 der Anlage 3 BayBesG, 

c) für eInen Hilfsreferenten In Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 14 Stufe 11 der Anlage 3 BayBesG, 

4. für den sonstigen Personalaufwand In Höhe 
der Hälfte der Beträge nach Nrn. 1 bIS 3 mit 
Ausnahme der für den LandesbIschof ge
währten DIenstaufwandsentschädigung . 

2DIe Pauschalbeträge nach Satz 1 mit Ausnahme 
der DIenstaufwandsentschädigung erhöhen SIch 
für den Monat Dezember entsprechend dem von 
Art. 83 Abs. 2 BayBesG bestimmten Vomhundert-

satz. 3Anpassungen 1m Sinn des Art. 16 BayBesG 
SInd bel den Pauschalzahlungen nach Abs. 1 ent
sprechend zu berücksIchtigen; dies gilt auch für 
Einmalzahlungen. 

(2) DIe Zahlungen werden am Anfang eInes 
Kalendermonats geleIstet. 

Art.2a 

Übergangsregelung 

(1) IDIe Dlenst- oder Versorgungsbezüge 
derJemgen, die nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes In seIner bIS zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung und der darauf beruhenden 
Verordnungen 1m Jahr 2012 Anspruch auf Be
züge hatten, werden für das Jahr 2012 neu be
rechnet. 2Dabel WIrd der bIshenge Anspruch auf 
Bezüge, mit Ausnahme von DIenstaufwandsent
schädigungen, für die Zeit ab 1. Januar 2012 um 
1,9 v.H. erhöht. 3Soweit der Bemessung der Bezü
ge nach Satz 1 das Grundgehalt eIner bestimmten 
Besoldungsgruppe zugrunde lag, werden diese 
Grundgehaltssätze für die Zeit ab 1. Januar 2012 
zusätzlich um 17 € erhöht. 4Der SIch nach den 
Sätzen 2 und 3 ergebende Bezügeanspruch, mit 
Ausnahme von DIenstaufwandsentschädigungen, 
WIrd für die Zeit ab 1. November 2012 um weitere 
1,5 v.H. erhöht. 5Dle den Versorgungsrenten zu
grunde liegenden Bezüge SInd ab 1. Januar 2012 
mit dem Anpassungsfaktor 0,96208 zu multiplizIe
ren. 6Vor der Anpassung der Versorgungsrenten 
am 1. November 2012 1St der Ruhegehaltssatz mit 
dem Anpassungsfaktor 0,95667 zu multiplizIeren; 
er gilt ab diesem Zeitpunkt als neu festgesetzt 
und 1St der Berechnung der Versorgungsrenten 
zugrunde zu legen. 

(2) DIe am 31. Dezember 2011 maßgebliche 
Bemessungsgrundlage der den Ordinanaten zur 
Ergänzung der Bezüge Je eInes Ordinanatsoffizl
anten zur Verfügung gestellten Mittel WIrd ent
sprechend Abs. 1 erhöht. 

(3) DIe SIch aus den erhöhten Bezügen nach 
Abs. 1 und 2 ergebenden Nachzahlungen SInd 
vom FreIstaat Bayern an die Berechtigten zu leIS
ten. 

(4) Für die Ermittlung der In Art. 2 genannten 
für das Jahr 2012 an die Evangelisch-Luthensche 
Kirche In Bayern zu leIstenden Pauschalbeträge 
gelten Abs. 1 Sätze 1 bIS 4 entsprechend. 1I 

3. Der bIshenge Art. 5 WIrd Art. 3; Abs. 1 WIrd aufge
hoben und die AbsatzbezeIchnung 1m blshengen 
Abs. 2 entfällt. 

§2 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 In Kraft. 
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(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 treten 

1. die Verordnung über die Bezüge der ErzbIschö
fe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel vom 
9. Februar 1959 (BayRS 2220-3-1-UK) und 

2. die Verordnung über die Versorgung der ErzbI
schöfe, Bischöfe, Dignitäre und Kanoniker vom 
20. Mal 1971 (BayRS 2220-3-2-UK), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 26. August 2005 
(GVBI S. 485), 

außer Kraft. 

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 tritt Art. 2a 
des Gesetzes zur Ausführung konkordats- und staats
kirchenvertraglicher Verpflichtungen Bayerns In der 
ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung außer Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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